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Gemeinde Kiedrich im Rheingau 
 

 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-26/2024 

Fachbereich 
Bauamt / Bauverwal-
tung 

Federführendes Amt Bauamt 

Sachbearbeiter Sebastian Nicolao 

Datum 15.02.2024 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand der Gemeinde Kiedrich 19.02.2024 beschließend 

Familien-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss 29.02.2024 zur Kenntnis 

 
 
Betreff: 

Spielplatzgestaltung / Sportstätten 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand sieht von einer Aufhebung der Altersbeschränkung auf den gemeindeeige-
nen Spielplätzen ab. Die Altersbeschränkung bis 12 Jahre auf den gemeindeeigenen Spielplätzen 
wird beibehalten.  
 

 
Begründung: 

In der offenen Kinder- und Jugendversammlung wurde der Wunsch geäußert, die Altersbegren-
zung auf den gemeindeeigenen Spielplätzen von 12 auf 15 Jahre anzuheben.  
 
Die zwei derzeit existierenden Spielplätze der Gemeinde Kiedrich sind im Rahmen der vorhande-
nen Möglichkeiten und einzuhaltenden Sicherheitsabständen zu anderen Spielgeräten im Bestand 
ausgeschöpft und bieten für alle Altersgruppen von 0 bis 12 Jahren eine Möglichkeit die Spiel-
plätze altersgerecht zu nutzen. 
 
Auf dem Spielplatz „Am Sportfeld“ bzw. „Siegfried-Siems-Straße“ wurde im Sommer 2023 ein 
neues Spielgerät für die Kinder unter 3 Jahren aufgestellt. Des Weiteren befinden sich aktuell zwei 
große Spielgeräte bestehend aus einer Turmkombination und diversen Aufstiegsmöglichkeiten auf 
dem Spielplatz. Weiter gibt es eine große Nestschaukel, eine Wippe, zwei Wipptiere, einen Sand-
kasten und eine Kletterkombination im hinteren Teil des Spielplatzes. 
 
Die derzeitig zur Verfügung stehende freie Fläche eignet sich jedoch nicht für eine Aufstellung ei-
nes weiteren Spielgerätes, da ansonsten die geforderten Sicherheitsabstände zu den vorhandenen 
Spielbereichen nicht eingehalten werden können. 
 
Im Zuge der drei neu angeschafften Spielgeräte wurden auch auf dem Spielplatz im Draiser Weg 
neue Spielgeräte mit unterschiedlichen Aufstiegs- und Klettermöglichkeiten aufgestellt, um auch 
hier die Attraktivität des Spielplatzes zu steigern und zu erweitern. 
Weiterhin wurde ein neuer Drehkreisel mit bekletterbarem Netz installiert, um auch für die höheren 
Altersgruppen die Spielgeräte attraktiver zu machen. 
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Seitens der Bauverwaltung ist eine Aufhebung der Altersbeschränkung durch die Abänderung der 
vorhandenen Beschilderung möglich. Allerdings sollte eine Anhebung der zulässigen Altersgrup-
pen bis 15 Jahre im Hinblick auf die Benutzung durch Kleinstkinder unter 3 Jahren kritisch hinter-
fragt werden. 
 
Für die Altersgruppen zwischen 12 und 15 Jahren gibt es im Gemeindegebiet unabhängig von den 
Spielplätzen zahlreiche alternative Angebote, wie z.B. die beiden Bolzplätze südlich und westlich 
der Ortslage, sowie ein Basketballplatz im Bereich des Blockhauses. Des Weiteren ist die Aufstel-
lung einer Tischtennisplatte im Bereich des neuen Bolzplatzes auf der Winfried-Steinmacher-
Sportanlage geplant und vorbereitet. Diese wurde bereits angeliefert und wird im 2. Quartal 2024 
aufgestellt. 
 
 
 
 
 
Steinmacher 
Bürgermeister 
 
 
 
 


